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Redaktioneller Teil der Schweizerischen Vereinigung fiir Gewisserschutz

GewasserSChutZ Redaktions-Sekretariat: Dr. H. E.Vogel, Kiirbergstrasse 19, Ziirich 49, Telephon (051) 56 88 78

Der Gewisserschutz im osterreichischen Wasserrecht

Von Dr.Roland Bucksch, Geschiiftsfithrer des Oesterreichischen Wasserwirtschaftsverbandes, Wien

Die Gedanken des Gewiisserschutzes, die urspriing-
lich nur das Anliegen eines kleinen Kreises idealisti-
scher Naturschiitzer waren, finden immer mehr Beach-
tung. Die Bedeutung des Gewisserschutzes wird lang-
sam auch denjenigen klar, die fiir die Gewisserverun-
reinigung verantwortlich sind. Zu den idealistischen
Motiven tritt mehr und mehr das realistische Gebot,
das Wasser, das wir zum Leben brauchen, nicht vorher
unbrauchbar zu machen. Es beginnt sich die Einsicht
durchzusetzen, dass gutes Wasser in geniigender Menge
keine Selbstverstindlichkeit mehr ist, wie es in unsern
Gebieten vor Jahrzehnten noch der Fall war. Es geht
auf die Dauer nicht an, immer grissere Anspriiche an
den Wasserhaushalt der Natur zu stellen, ohne gleich-
zeitig Massnahmen zu treffen, diesen steigenden Bedarf
auch zu decken. Dazu gehort vor allem auch, den Ver-
lust an Reinwasser zu verringern, der dadurch ent-
steht, dass Wasser nach seinem Gebrauch wieder dem
Wasserkreislauf zugefiithrt wird, und zwar in einem
Zustand, der es zeitweise oder dauernd fiir einen wei-
teren Gebrauch teilweise oder ginzlich unbrauchbar
macht. Jeder Fortschritt auf dem Gebiet des Sied-
lungswesens, der industriellen Fertigung oder der land-
wirtschaftlichen Ertragssteigerung ist mit einem hohern
Wasserbedarf verbunden, und dieser 16st unweigerlich
einen hoheren Abwasseranfall aus. Diesen verhingnis-
vollen circulus vitiosus gilt es zu sprengen, wenn das
Leben erhalten bleiben soll. Nicht nur fiir Mensch,
Tier und Pflanze ist das Wasser unersetzlich, sondern
auch jede gewerbliche, industrielle und landwirtschaft-
liche Erzeugung «lebt» vom Wasser und muss zugrunde
gehen, wenn das Lebenselement Wasser nicht mehr in
ausreichender Menge und Giite zur Verfiigung steht.
Daher muss auch der Gewiisserschutz ein Anliegen aller
werden, und zwar nicht nur aus idealistischen Beweg-
griinden, sondern aus den sehr realistischen Ueber-
legungen des Selbsterhaltungstriebes.

Es ist begreiflich, dass sich die Gesetzgebung mit
der Frage der Reinhaltung der Gewiisser befassen muss.
Schon im ésterreichischen Wasserrecht aus dem Jahre
1934 waren eindeutige Bestimmungen zum Schutze der
Gewiisser enthalten. So war nach § 9 «die Einbringung
von festen Stoffen, Fliissigkeiten oder Gasen» an eine
Bewilligung der Wasserrechtsbehorde gebunden, die
nur dann erteilt werden sollte, wenn die Abwiisser auf
den Vorfluter keinen schiidlichen Einfluss ausiiben.
Die Wasserrechtshehorde konnte sich auch vorbehal-
ten, zusiitzliche Massnahmen zur Wasserreinhaltung in
einem spiiteren Zeitpunkt vorzuschreiben (§ 22). Eben-
so konnte die Behérde zum Schutz von Trink- und
Nutzwasserversorgungsanlagen sowie von Heilquellen

besondere Massnahmen gegen Verunreinigung an-
ordnen (§§ 31, 33). :

Diese gesetzlichen Bestimmungen entsprangen kei-
neswegs dem an sich selbstverstindlichen Schutz-der
Fischerei, sondern waren bereits eine deutliche Doku-
mentierung des offentlichen Interesses an der Rein-
haltung der Gewisser.

Nach jahrelangen intensiven Vorbereitungen er-
schien zu Beginn des Jahres 1959 eine Novelle zum
Oesterreichischen Wasserrechtsgesetz, in der die Be-
stimmungen zum Schutze der Gewisser in einem
eigenen Abschnitt zusammengefasst und wesentlich er-
weitert wurden.

Ziel und Begriff der Reinhaltung werden in § 30
wie folgt definiert:

«1. Alle Gewiisser einschliesslich des Grundwassers sind
im Rahmen des 6ffentlichen Interesses und nach
Massgabe der folgenden Bestimmungen so reinzu-
halten, dass die Gesundheit von Mensch und Tier
nicht gefihrdet, Grund- und Quellwasser als Trink-
wasser verwendet, Tagwisser zum Gemeingebrauche
sowie zu gewerblichen Zwecken benutzt, Fisch-
wiisser erhalten, Beeintrichtigungen des Land-
schaftsbildes und sonstige fiihlbare Schidigungen
vermieden werden konnen.

Unter Reinhaltung der Gewiisser wird in diesem
Bundesgesetz die Erhaltung der natiirlichen Be-
schaffenheit des Wassers in physikalischer, chemi-
scher und biologischer Hinsicht (Wassergiite), unter
Verunreinigung jede Beeintriichtigung dieser Be-
schaffenheit und jede Minderung des Selbstreini-
gungsvermogens verstanden.»

o

Bemerkenswert ist die besondere Betonung - des
offentlichen Interesses und die ausdriickliche Ein-
beziehung des Grundwassers in die Schutzmassnahmen.
Dem offentlichen Interesse (§ 105) widerspricht unter
anderem eine nachteilige Beeinflussung der Beschaffen-
heit des Wassers, eine Gefihrdung der Wasserversor-
gung, eine - wesentliche Behinderung des Gemein-
gebrauchs (z. B. des Badens) und eine Beeintriichti-
gung der dsthetischen Wirkung eines Ortsbildes oder
der Naturschonheit.

Die Begriffe «Reinhaltung» und «Verunreinigung»
werden sehr weitreichend und umfassend ausgelegt. Als
Verunreinigung kann nunmehr auch die Einleitung
von an sich reinen Kiihlwissern (Temperaturerhshung)
angesehen werden. Dies heisst aber nun keinesfalls,
dass jede Beeintrichtigung des Wassers verboten ist,
sondern die Wasserrechtshehorde behilt sich vor, bei
der Erteilung der Bewilligung zur Benutzung des
Wassers festzustellen, welche Massnahmen notwendig
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sind, um offentliche — und selbstverstindlich auch
private — Interessen zu wahren.

Welche Wassernutzungen unter diese Bewilligungs-
pflicht fallen, wird in § 32 festgelegt; hier heisst es:

«l. Einwirkungen auf Gewisser, die unmittelbar oder
mittelbar deren Beschaffenheit (§ 30, Abs.2) be-
eintrichtigen, sind nur nach wasserrechtlicher Be-
willigung zulissig. Bloss geringfiigige Einwirkun-
gen, der Gemeingebrauch (§ 8) sowie die iibliche
land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung gelten
bis zum Beweis des Gegenteiles nicht als Beein-
trichtigung.

2. Der Bewilligung im Sinne des Abs. 1 bediirfen ins-
besondere: .

a) die Einbringung von Stoffen in festem, fliissi-
gem und gasformigem Zustand in Gewisser
(Einbringungen) mit den dafiir erforderlichen
Anlagen,

b) Einwirkungen auf Gewisser durch ionisierende
Strahlung oder Temperaturinderung,

¢) Massnahmen, die zur Folge haben, dass durch
Eindringen (Versickern) von Stoffen in den
Boden das Grundwasser verunreinigt wird,

d) die Reinigung von gewerblichen oder stidtischen
Abwiissern durch Verrieselung oder Verregnung,

e) eine erhebliche Aenderung von Menge oder Be-
schaffenheit der bewilligten Einwirkung.

3. Einer Bewilligung bedarf auch die ohne Zusammen-
hang mit einer bestimmten Einwirkung geplante
Errichtung oder Aenderung von Anlagen zur Rei-
nigung offentlicher Gewisser oder Verwertung
fremder Abwiisser.

4. Wer Einbringungen in eine bewilligte Kanalisa-
tionsanlage mit Zustimmung ihres Eigentiimers vor-
nimmt, bedarf fiir den Anschluss in der Regel
keiner wasserrechtlichen Bewilligung. Das Kanali-
sationsunternehmen bleibt dafiir verantwortlich,
dass seine wasserrechtliche Bewilligung zur Ein-
bringung in den Vorfluter weder iiberschritten,
noch die Wirksamkeit vorhandener Reinigungs-
anlagen beeintrichtigt wird.

5. Wenn Bauvorhaben, die nach anderen Vorschriften
einer Genehmigung oder Bewilligung bediirfen,
auch eine bewilligungspflichtige Einwirkung auf
Gewiisser mit sich bringen, ist um die wasserrecht-
liche Bewilligung dafiir spitestens zugleich mit
dem Ansuchen um die nach den anderen Vorschrif-
ten einzuholende Genehmigung oder Bewilligung
anzusuchen. Handelt es sich hiebei um gewerbliche
Betriebsanlagen, so ist das Ansuchen um wasser-
rechtliche Bewilligung iiber die zur Genehmigung
dieser Betriebsanlage zustindige Behorde einzu-
bringen.

6. Einbringungen, Massnahmen und Anlagen, die
nach Abs. 1—3 bewilligt werden, gelten als Wasser-
benutzungen (Wasserbenutzungsanlagen) im Sinne
dieses Bundesgesetzes.

7. Genehmigungen oder Bewilligungen nach anderen
Rechtsvorschriften befreien nicht von der Ver-
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pflichtung, die nach diesem Bundesgesetz zur Rein-

haltung erforderlichen Vorkehrungen und die von

der Wasserrechtsbehorde vorgeschriebenen Mass-
nahmen durchzufiihren.»

Der Bewilligungspflicht unterliegt daher jegliche
Einwirkung auf ein ober- oder unterirdisches Gewiisser,
also keineswegs nur die Einleitung von Abwasser in
einen Vorfluter. Die notwendige wasserrechtliche Be-
willigung kann auch nicht durch die Genehmigung
einer anderen Behorde (Baubehorde, Gewerbebehérde,
Berghehorde) ersetzt werden. Den Stidten und Ge-
meinden bleibt es in der Regel vorbehalten, die Auf-
nahme von Abwissern in ihre Kanalisation selbst zu
regeln. Fiir die Einleitung dieser Kanalisation in den
Vorfluter ist der Wasserrechtshehorde gegeniiber aus-
schliesslich die Gemeinde und nicht der einzelne Be-
niitzer dieser Kanalisation verantwortlich.

Aus dem durch eine Bewilligung der Wasserrechts-
behérde erworbenen Recht auf Beniitzung des Wassers,
entspringt die Pflicht zur Reinhaltung. Diese wird in
§ 33 wie folgt definiert:

«l. Wer zur Einwirkung auf die Beschaffenheit von
Gewiissern berechtigt ist, hat die ihm obliegenden
Reinhaltungsverpflichtungen durchzufithren. Wer
eine solche Bewilligung anstrebt, hat im Sinne ‘der
§§ 12, 30 und 31 die zur Reinhaltung der Gewisser
und zur Vermeidung von Schidden erforderlichen
Massnahmen vorzusehen; in der Bewilligung ist
auf die technischen und wasserwirtschaftlichen Ver-
hiltnisse, insbesondere auch auf das Selbstreini-
gungsvermégen des Gewiissers oder Bodens, ent-
sprechend Bedacht zu nehmen.

2. Waren die zur Reinhaltung getroffenen Vorkeh-
rungen unzulinglich oder reichen sie im Hinblick
auf die technische und wasserwirtschaftliche Ent-
wicklung nicht mehr aus, so sind sie — unbeschadet
des verliehenen Rechtes — vom Wasserberechtigten
in zumutbarem Umfang und gegebenenfalls schritt-
weise den Erfordernissen anzupassen. Liegt ein ge-
nehmigter Sanierungsplan (§ 92) vor, so diirfen die
Vorschreibungen dariiber nicht hinausgehen.

3. Fiir einzelne Gewiisser oder Gewiisserstrecken kann
der Landeshauptmann (§ 101, Abs. 3), fiir die
Donau und fiir Grenzgewisser das Bundesmini-
sterium fiir Land- und Forstwirtschaft, unter Be-
riicksichtigung der tatsiichlichen Umstinde und der
wasserwirtschaftlichen Erfordernisse durch Verord-
nung jene Wassergiite durch charakteristische
Grenzwerte niher bezeichnen, die von einem in der
Verordnung zu bestimmenden Zeitpunkt an durch
kiinstliche Einwirkung nicht unterschritten werden
darf.

4. Soweit notwendig, kann dem Wasserberechtigten
(§ 32 ) durch Bescheid die Bestellung einer fiir die
Abwasserreinigung verantwortlichen Person, ferner
die Duldung, Durchfiihrung oder Vorlage von
zweckdienlichen Untersuchungen, Messungen und
Beobachtungen iiber die aus dem Betrieb anfallen-
den Abwisser oder Stoffe, die das Gewiisser verun-
reinigen konnen, aufgetragen werden.



Wieder behilt sich die Behorde die nachtrigliche
Vorschreibung zusitzlicher Massnahmen vor (Abs. 2),
um die Erstarrung eines einmal verliechenen Rechtes
zu verhindern. Die stindigen Aenderungen, denen
die Abwisser in ihrer Menge und Zusammensetzung
unterworfen sind, und die laufenden Fortschritte in
der Abwassertechnik erfordern eine moglichst beweg-
liche Handhabung der . einschligigen Vorschriften,
ohne dass dadurch das einmal verlichene Recht an-
getastet oder von dem Berechtigten eine unzumutbare
Aufwendung verlangt wiirde. Die Frage der Zumutbar-
keit wird in manchen Fillen — insbesondere bei Indu-
striebetrieben — nicht leicht zu entscheiden sein. Der
Dreiinstanzenzug im osterreichischen Wasserrecht
bietet jedenfalls die Gewdhr dafiir, dass nlcht ein-
seitige Entscheidungen gefillt werden.

Die Sorge um die Reinhaltung der Gewisser trifft
aber nicht nur die Wasserberechtigten, sondern gemiss
§ 31 (unter Berufung auf §§ 1297, 1299 des Allgemeinen
Biirgerlichen Gesetzbuches) ganz allgemein jedermann,
dessen Anlagen, Massnahmen oder Unterlassungen eine
Verunreinigung der Gewiisser herbeifiihren kénnen.

Die mogliche Gefihrdung der Trinkwasserversor-
gung durch Verschmutzung von Oberflichen- und
Grundwasser hat dazu gefiihrt, dass die Bestimmungen
zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen erweitert
wurden (§§ 34, 35). Ausser der Schaffung von Schutz-
gebieten konnen auf Anordnung der Wasserrechts-
behérde auch Anlagen und Unternehmungen ein-
geschrinkt werden, die eine Gefihrdung fiir die
Wasserversorgung bilden. Durch Verordnung kénnen
in einem niher zu bezeichnenden Teil des Einzugs-
gebietes Massnahmen, die auf die Qualitit des Wassers
Einfluss haben, an eine wasserrechtliche Bewilligung
gebunden werden. Hier ist insbesondere an bauliche
Eingriffe und an die Lagerung von Stoffen gedacht,
die das Wasser gefihrden konnen (Abraumhalden,
Mineral6lprodukte).

Solche Bestimmungen konnen nicht nur zum Schutz
bestehender Wasserversorgungsanlagen erlassen wer-
den, sondern das Gesetz sieht diese auch zur Sicherung
des. kiinftigen Trink- und Nutzwasserbedarfes vor
(Grundwasserschongebiete).

Soweit die Vorschriften des Abschnittes, der sich
ausschliesslich mit der Reinhaltung und dem Schutz
der Gewiisser befasst (§§ 30—37).

Im Oesterreichischen Wasserrechtsgesetz finden sich
aber noch zahlreiche andere Bestimmungen, die direkt
oder indirekt dem Gewiisserschutz dienen. So ist ge-
miss § 48 die Ablagerung von Abfallstoffen an den
Ufern und in Ueberschwemmungsgebieten unzulissig.
Ebenso diirfen aufgelassene Sand- und Schottergruben
sowie aufgelassene Brunnen nicht zur Abfallablagerung
verwendet werden. Der weitverbreiteten Unsitte, den
hiuslichen Abfall aus Siedlungen in den nichsten Vor-
fluter zu werfen oder fiir das nichste Hochwasser am
Ufer bereitzuhalten, wird damit gesetzlich entgegen-
getreten.

Nachdem die gelegentlich notwendigen Spiilungen
von Stauriumen und Ausgleichsbecken zu zeitweisen

schweren Verunreinigungen der unterhalb gelegenen
Flusstrecken gefiihrt haben, wurden auch diese Mass-
nahmen gemiss § 50 an eine wasserrechtliche Bewilli-
gung gebunden.

Besondere Bestimmungen (§§ 57, 58) beziehen sich
auf die Forderung der Gewisserkunde, wobei zu den
gewisserkundlichen Einrichtungen auch solche zur Be-
stimmung der Gewissergiite gerechnet werden.

Der bisher in Oesterreich schon bestehende Wasser-
kraftkataster soll nunmehr zu einem allgemeinen
Wasserwirtschaftskataster erweitert werden (§ 54), in
dem alle massgeblichen wasserwirtschaftlichen Ver-
hiltnisse, darunter auch der Giitezustand der Gewiisser,
festgehalten werden.

Der im &sterreichischen Wasserrecht schon bisher
stark betonte Selbstverwaltungsgedanke hat in bezug
auf den Gewisserschutz eine Erweiterung erfahren, da
nunmehr auch fiir die Beseitigung und Reinigung von
Abwissern und zur Reinhaltung von Gewissern Ge-
nossenschaften (§ 73) und — wo es sich um gross-
rdumige Gebiete handelt — Verbiande (§ 91) gebildet
werden konnen. Dieser Bestimmung liegt die Ueber-
legung zugrunde, dass die gemeinsame Reinhaltung
eines Gewiissers sowohl vom technischen, als auch vom
finanziellen Standpunkt aus Vorteile bringen kann,
und dass der Zusammenschluss der Verschmutzer zu
einer Selbstverwaltungskorperschaft deren Verantwor-
tungsbewusstsein fiir «ihr Gewissers stirkt. Ausserdem
werden solche Genossenschaften und Verbinde zweifel-
los zur erwiinschten Entlastung der Behorden bei-
tragen.

Da die in den letzten Jahrzehnten zunehmende Ge-
wisserverschmutzung sicherlich zu einem Teil ‘auch
der mangelnden Gewisseraufsicht zuzuschreiben ist,
wurde diesem Punkt nunmehr ein eigener Abschnitt
im Gesetz gewidmet. Der Umfang der Aufsicht wurde
dabei wie folgt festgelegt (§ 130):

Die Aufsicht iiber Gewiisser und Wasseranlagen
(Gewdisseraufsicht) erstreckt sich auf:

a) die Einhaltung der Rechtsvorschriften sowie der
im einzelnen fiir Wasserbenutzungsanlagen (§§ 9
10) getroffenen Vorschreibungen (Gewiisserpolizei);

b) den ‘Zustand der Gewisser, Ufer und Ueber-
schwemmungsgebiete einschliesslich der nach §§ 38,
40 und 41 bewilligten Anlagen und der zum o6ffent-
lichen Wassergut gehorenden Grundstiicke (Ge-
wiisserzustandsaufsicht) ;

c¢) die Reinhaltung der Gewisser einschliesslich der
nach § 32 bewilligten Anlagen (Gewissergiiteauf-
sicht)

d) den Schutz des Grundwassers, insbesondere in
Grundwasserschongebieten, bei Heilquellen, Sand-
und Schottergruben oder Abraumhalden.

Weitere Bestimmungen (§§ 131, 132) befassen sich
mit der Zustidndigkeit und den Aufsichtsorganen.

Zur Durchfuhrung der Aufsichtstitigkeit sagt § 133
folgendes:
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«1. Von Besichtigungen und Erhebungen, bei denen
fremde Anlagen oder Liegenschaften betreten wer-
den, sind die davon unmittelbar Betroffenen —
dringende Fille ausgenommen — vorher zu ver-
stindigen: Allfillige Beanstandungen sind an Ort
und Stelle vorzunehmen und die Stellungnahmen
hiezu schriftlich festzuhalten.

2. Die Uebereinstimmung einer Wasseranlage mit der
erteilten Bewilligung und ihr Betriebs- und Er-
haltungszustand kénnen im Bedarfsfall jederzeit
iiberpriift werden.

3. Auf die Gewisseraufsicht einschliesslich der not-
wendigen Messungen und Untersuchungen sowie
der Entnahme von Wasserproben finden die Be-
stimmungen des § 72 sinngemiss Anwendung.

4. Bei Durchfiihrung der Aufsicht nach § 130, lit. b,
einschliesslich der Ueberwachung von Sand- und
Schotterentnahmen aus Gewiissern ist die fiir die
bauliche Betreuung des Gewiissers zustiindige Stelle
heranzuziehen. Fiir die unverziigliche Behebung
kleinerer Schiiden und die Entfernung von Abfluss-
hindernissen ist — gegebenenfalls im Sinne des
§ 47 — Sorge zu tragen.»

Besondere Aufsichtsbestimmungen gelten den
Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (§ 134);
diese lauten:

«1. Oeffentliche Wasserversorgungsanlagen einschliess-
lich der Schutzgebiete sind vom Wasserberechtigten
auf seine Kosten durch Sachverstindige oder ge-
eignete Anstalten und Unternehmungen hygienisch
und technisch iiberpriifen zu lassen.

2. Ebenso haben die im Sinne des § 32 Wasserberech-
tigten das Mass ihrer Einwirkung auf ein Gewiisser
sowie den Betriebszustand und die Wirksamkeit
der bewilligten Abwasserreinigungsanlagen auf ihre
Kosten iiberpriifen zu lassen.

3. Ueberpriifungen nach Abs.1 und 2 haben in Zeit-
abstinden von hochstens fiinf Jahren zu erfolgen,
sofern die Wasserrechtshehorde nicht unter Be-
dachtnahme auf besondere Umstinde kiirzere Zeit-
abstinde vorschreibt.

4. Der Wasserberechtigte hat iiber das Ergebnis der
Ueberpriifung der Wasserrechtsbehorde einen Be-
fund vorzulegen, dessen Nachpriifung sie veran-
lassen kann. Wer vorsitzlich oder grobfahrlissig
unrichtige Befunde verfasst, haftet — unbeschadet
der Verantwortlichkeit des Wasserberechtigten —
fir die dem ordnungswidrigen Zustand entsprin-
genden Schiden.»

L

Die laufende Ueberpriifung der Kliranlagen soll
bezwecken, dass diese nicht nur errichtet, sondern
auch betrieben und sorgsam gewartet werden. Gerade
in dieser Hinsicht haben sich in der Praxis oft schwere
Miingel herausgestellt.

Als eine sehr zweckmissige Einrichtung hat sich —
auch fiir den Gewisserschutz — die Gewisserbeschau
erwiesen, die nunmehr auch gesetzlich wie folgt ge-

regelt wurde (§ 135):

«1. Gewiisserstrecken in Gebieten dichter Besiedlung,
zahlreicher Wasseranlagen oder hiufiger Ueber-
schwemmungen sind wenigstens alle fiinf Jahre
einer Beschau zu unterziehen. Die Beschau hat der
Landeshauptmann durchzufiihren oder nachgeord-
nete Behorden, sonst in Betracht kommende Dienst-
stellen, Wasserverbinde oder Wassergenossenschaf-
ten damit zu betrauen. Eine Beschau kann, wenn
notwendig, auch auf Antrag eines Beteiligten durch-
gefiihrt werden.

2. Von der Beschau sind die Gemeinden, sonst be-
teiligte Dienststellen, Wasserverbiinde und Wasser-
genossenschaften sowie die Wasser- und Fischerei-
berechtigten rechtzeitig zu verstindigen.

3. Die Beschau ist so durchzufiihren, dass sie den
notigen Ueberblick iiber den Zustand des Gewiissers
und seiner Ufer, der vorhandenen Schutz- und Re-
gulierungshauten, Wasserbenutzungs- und sonstigen
Wasseranlagen, einschliesslich der in § 38 erwiihn-
ten, sowie iiber die Reinhaltung des Gewiissers ver-
mittelt. Das Ergebnis ist in einer Niederschrift fest-
zuhalten.»

Der Vollstindigkeit halber soll auch erwihnt wer-
den, dass die Nichteinhaltung dieser gesetzlichen Vor-
schriften unter Strafsanktion gestellt wird (§ 137).
Viel wichtiger erscheint aber, dass ausser der Strafe
auch die Verpflichtung zur Herstellung des gesetz-
miissigen Zustandes besteht (§ 138). Somit enthebt
z. B. die Bezahlung einer Strafe nicht von der Errich-
tung einer Kliranlage.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nun-
mehr der Gewisserschutz in der osterreichischen Ge-
setzgebung die notwendige Verankerung gefunden hat.
‘Mit dem Gesetz allein ist es allerdings nicht getan.
Laufende Aufklirung, die — woméglich schon in der
Schule beginnend — weiteste Bevilkerungsschichten
erfasst, und enorme Geldmittel werden notwendig sein,
um einen befriedigenden Zustand herbeizufiihren.
Nicht nur Gemeinden und Industrien werden grosse
Anstrengungen unternehmen miissen, sondern auch der
Staat wird dort mit Geldmitteln einspringen miissen,
wo die Selbstfinanzierung innerhalb tragbharer Zeit-
riume nicht méglich ist.



	Der Gewässerschutz im österreichischen Wasserrecht

